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Eine Baugenehmigung für einzelne bauliche Anlagen mit den erforderlichen 

Befreiungen vom Bebauungsplan kann nur erteilt werden, wenn die vorhandenen und 

geplanten baulichen Anlagen dem Neuordnungskonzept entsprechen und den sonstigen 

Festsetzungen des Bebauungsplans 19/75 beachtet werden. Es ist der Stadt Dachau –

Abteilung Bauordnung- ein Bauantrag vorzulegen. Entsprechen einzelne vorhandene 

bauliche Anlagen nicht dem Neuordnungskonzept, die ohne Genehmigung errichtet 

wurden, sind diese vorher zurückzubauen. 

Sonstige Regelungen des Bebauungsplanes 19/75 bleiben bestehen und sind zu beachten. 
 

 

Folgende bauliche Anlagen mit den jeweiligen Höchstmaßen sind pro Parzelle zulässig: 

 

a) 1 Gartenlaube  

50 m² Grundfläche  

ohne Unterkellerung  

Wandhöhe an der Traufseite maximal 2,60 m gemessen von OK-Rohfußboden bis OK-

Dachhaut an der Außenwand 

der Rohfußboden darf maximal 10 cm über dem bestehenden Gelände zum Liegen 

kommen 

Giebelbreite maximal 6,00 m  

Dachneigung maximal 28 °  

nur harte Bedachung (z.B. Flachendachpfannen aus Ziegel und Betonstein in naturrot) 

Holzbauweise, wie nach Bebauungsplan vorgegeben  

Abstand zu den Pazellengrenzen durch die Gartenlaube muss mindestens 3,00 m betragen 

 

b) 1 Freisitz  

freistehend oder an die Gartenlaube angebaut  

mindestens dreiseitig offen; das Schließen einer 2. Seite ist in Form eines transparenten 

Windschutzes mit einer maximalen Länge von 2,50 m möglich 

überdachte Fläche maximal 20 m² 

Holzkonstruktion 

maximale Höhe 2,50 m 

Gründung des Freisitzes nur auf Punktfundamenten  

Abstand zu den Parzellengrenzen mindestens 3,00 m 

 



 

c) 1 Eingangsüberdachung  

an der Gartenlaube angebaut 

maximal 3 m² Dachfläche 

mindestens zweiseitig offen, von den sich gegenüberliegenden Seiten darf nur eine 

geschlossen werden  

Holzkonstruktion  

 

 

d) 1 Nebengebäude  

maximal 10 m² Grundfläche 

freistehend 

offener lichter Abstand zur Gartenlaube mindestens 1,50 m 

Wandhöhe maximal 2,30 m 

Dachneigung max. 28° 

einfache Bauweise  

Gründung nur auf Punktfundamenten 

Abstand zur westlichen, nördlichen und südlichen Parzellengrenze mindestens 3,00 m, 

außer es wird im Einzelfall, durch den Planer bzw. Bauherrn, nachvollziehbar und auf 

Dauer gesichert nachgewiesen, dass ein ausreichender Brandschutz, der einen 

Brandüberschlag zu Gebäuden auf angrenzenden Parzellen verhindern kann, gewährleistet 

ist. 

Auf Parzellen, auf denen Nebengebäude bereits errichtet sind und bei welchen lediglich 

die Lage auf der Parzelle dieser Vorgabe widerspricht, können dann bis zu ihrer 

Erneuerung geduldet werden, wenn alle sonstigen Kriterien insbesondere das Maß der 

Nutzung der Parzelle eingehalten sind. 

 

e) 1 Carport  

freistehend 

allseitig offen 

eine Anordnung eines auf der Parzelle freistehenden Carports an der Parzellengrenze ist 

zulässig, auch einer paarweisen Anordnung des Carports mit der Nachbarparzelle kann 

zugestimmt werden 

Holzkonstruktion 

leichtgeneigtes Pultdach oder Flachdach 

maximale Höhe 2,50 m 

Dachfläche maximal 17 m²  

 

f) 1 Gewächshaus 

freistehend 

verglast oder ähnliches transparentes Material z.B. Folie 

unter Beachtung der bodenschutzrechtlichen Belange  

maximal 9 m² Grundfläche 

 

Die neuen festgesetzten Größen der Gebäudearten und Gebäudeteile sind jeweils 

Obergrenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Eine Verrechnung der Grundflächen 

der einzelnen Anlagen ist unzulässig wie z.B. Gartenlaube größer 50 m², dafür nur ein 

Nebengebäude kleiner 10 m². 

 



Allgemeine Anforderungen bzw. Voraussetzung und Auflagen für die Erteilung von 

Einzelgenehmigungen gemäß Neuordnungskonzept: 

 

Art der Nutzung der baulichen Anlagen: 
 

− Für die Gartenlaube ist eine Nutzung als Wohngebäude bzw. Wohnung zum dauernden 

Aufenthalt unzulässig. 
 

− Das Nebengebäude darf nur zum Unterstellen der benötigten Gartengeräte genutzt 

werden, sonstige Nutzungen des Nebengebäudes sind grundsätzlich nicht zulässig. 

 

Nutzungseinschränkungen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten: 

 

Anlage am Pichlerweiher 

Auflagen: 

Die Errichtung oder Nutzung von eigens geschlagenen Trinkwasser-/Brauchwasserbrunnen ist 

zu unterlassen. Sämtliche Parzellen sind an die zentrale Wasserversorgung und 

Abwasserbeseitigung anzuschließen.  

Das Niederschlagswasser ist flächenhaft zu versickern. 

Auf Flächen mit Nutzpflanzenbau ist eine Bodenbearbeitung, die tiefer als 60 cm reicht, zu 

unterlassen, weil hierbei eine bedenkliche Menge an Schadstoffen in pflanzlich aufnehmbarer 

Form in den Wurzelbereich gelangen können.  

 

Hinweise: 

Bei gärtnerischer Nutzung, insbesondere Pflanzenbau, ist bei Verdacht auf schädliche 

Bodenveränderungen ein Austausch des belasteten Bodens durch Bodentausch durchzuführen 

oder die Eignung der Oberbodenqualität bis 60 cm Tiefe unter Geländeoberkante durch 

Analytik zu prüfen. 

Bei sonstigen Erdarbeiten über 60 cm Tiefe (z. B. Gebäudegründungen) sind die 

Handlungsempfehlungen der Ziffer 6.1 des Berichts vom 20.12.2004 von der Crystal 

Geotechnik GmbH zu beachten. Zudem ist Sorge zu tragen, dass bei Erdarbeiten dieser Art 

nicht Schadstoffe aus den tiefer liegenden Schichten in den Oberbodenhorizont von 60 cm 

verlagert werden. 

 

Altanlage nördlich der Anlage am Pichlerweiher  

Auflagen: 

Die Errichtung oder Nutzung von eigens geschlagenen Trinkwasser-/Brauchwasserbrunnen ist 

zu unterlassen. Sämtliche Parzellen sind an die zentrale Wasserversorgung und 

Abwasserbeseitigung anzuschließen. 

Das Niederschlagswasser ist flächenhaft zu versickern. 

Die Große Kreisstadt Dachau und das Landratsamt Dachau, Bodenschutzbehörde sind 

unverzüglich zu informieren, wenn bei Erdarbeiten Auffüllung mit Anzeichen einer 

möglichen Schadstoffbelastung angetroffen werden. 

 



Hinweise: 

Bei gärtnerischer Nutzung, insbesondere Pflanzenbau, ist bei Verdacht auf schädliche 

Bodenveränderungen ein Austausch des belasteten Bodens durch Bodentausch durchzuführen 

oder die Eignung der Oberbodenqualität bis 60 cm Tiefe unter Geländeoberkante durch 

Analytik zu prüfen. 

Auf den Parzellenteilen mit sensibler Nutzung (z.B. Gartennutzung, Kinderspielflächen, 

Nutzpflanzenanbau) ist für eine unbelastete Oberbodenschicht von mindestens 60 cm Stärke 

zu sorgen. 

 

Altanlage südlich der Anlage am Pichlerweiher 

Auflagen: 

Die Errichtung oder Nutzung von eigens geschlagenen Trinkwasser-/Brauchwasserbrunnen ist 

zu unterlassen. Sämtliche Parzellen sind an die zentrale Wasserversorgung und 

Abwasserbeseitigung anzuschließen.  

Das Niederschlagswasser ist flächenhaft zu versickern. 

 

Hinweise: 

Die Große Kreisstadt Dachau und das Landratsamt Dachau, Bodenschutzbehörde sind 

unverzüglich zu informieren, wenn bei Erdarbeiten Auffüllung mit Anzeichen einer 

möglichen Schadstoffbelastung angetroffen werden. 

Bei gärtnerischer Nutzung, insbesondere Pflanzenbau sowie sensibler Nutzung (z.B. 

Gartennutzung, Kinderspielflächen, Nutzpflanzenanbau) ist bei Verdacht auf schädliche 

Bodenveränderungen ein Austausch des belasteten Bodens durch Bodentausch durchzuführen 

oder die Eignung der Oberbodenqualität bis 60 cm unter Geländeoberkante durch Analytik zu 

prüfen. 

 

Brandschutz 

Zur Sicherstellung wirksamer Löscharbeiten, sind die im Rahmen der Errichtung des privaten 

Trinkwassernetzes hergestellten Unterflurhydranten entsprechend zu beschildern.  

Für das noch zu erstellende Trinkwassernetz ist in gleicher Weise zu verfahren. 

 

 

Geordneter Bau- und Genehmigungsvollzug 

auf der Basis des Neuordnungskonzeptes nun genehmigungsfähiger Vorhaben 

Im Rahmen einer Nachgenehmigung der bestehenden baulichen Anlagen ist die gesamte 

bauliche Nutzung der jeweiligen Parzelle im Bauantrag nachprüfbar planerisch und mit Fotos 

nachvollziehbar darzulegen.  
 


